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sich bewusst, wie unmenschlich es ist, sich in

eine weibliche oder männliche Schablone près-
sen zu lassen und «eine richtige Frau» bzw.
«ein richtiger Mann» zu sein. Sie wehren sich
gegen eine familiäre Aufgabenverteilung, die
den einen Partner weitgehend vom Bereich des
anderen ausschliesst statt einschliesst.
Frau Weitzel befürchtet, es werde versucht,
«unsere demokratische Ordnung durch einen
Angriff auf ihre Grundzelle, die Familie, zu un-
tergraben... Die Statistiken sprechen für sich
(Rückgang der Eheschliessungen, Geburten-
rückgang, steigende Anzahl von Scheidungen,
steigende Kriminalität, steigende Alkohol- und
Drogenabhängigkeit usw.)» (S.5/6). Flier wer-
den Zusammenhänge hergestellt, die wir nicht
nachvollziehen können.
Dass die Familie im Wandel begriffen ist, dürfte
nichts Neues sein. Wandel heisst für uns aber
keineswegs Zerstörung. Weniger Fleiraten sind
unserer Meinung nach ein Zeichen dafür, dass
Frauen nicht mehr willens sind, sich unter ein
entmündigendes Ehegesetz stellen zu lassen.
Weniger Geburten sind uns ein Zeichen dafür,
dass es mit Kinderfreundlichkeit und Unterstüt-
zung der Elternschaft nicht so rosig steht. Hö-
here Scheidungsraten sind uns ein Zeichen da-
für, dass Konflikte nicht mehr um eines falschen
Ehefriedens willen unterdrückt, sondern offen
behandelt und mit aller Konsequenz ausgetra-
gen werden. Und Alkohol- und Drogenkonsum
sind für uns Ausdruck eines Unausgefülltseins
in einer Gesellschaft, der es primär um Konsum
und Profit geht.

Corrigenda: Die Redaktion entschuldigt sich
bei Ruth Gullo-Siegenthaler, die in der letzten
Nummer, natürlich ohne böse Absicht, umge-
tauft wurde. Frau Gullo ist im Bereich der Bun-
desverwaltung für Frauenfragen zuständig
(Koordinationsstelle).

Ob Ax/rz ober /ang
auf ben b/aarscbn/ff
Aommf es an.

Spez/a/-Damensa/on
Co/'ffure-Sfub/o Zub/
A/e//y Zuberbüb/er
ßdg. cf/p/. Co/ffeuse, Facä/ehrer/n
8003 Zür/c/7, Zenfra/sfrasse 76

7e/efon 33 7623, 3384 74

Schwangerschaftsabbruch :

Hoffungslose Situation
Mit 26 gegen 14 Stimmen hat der Ständerat am
23. September beschlossen, auf das vom Na-
tionalrat genehmigte föderalistische Modell des
Schwangerschaftsabbruchs - die Kantone soll-
ten, wenn sie wollten, die Fristenlösung einfüh-
ren können - überhaupt nicht einzutreten. Korn-
mentar der Präsidentin der Vorberatenden
Kommission, der Schaffhauser Ständerätin
Esther Bührer (soz.): «Mir bleibt die resignierte
Feststellung, dass wir uns von einer Lösung so
weit entfernt wie eh und je befinden. Mit 27 zu 0
Stimmen verpflichtete der Ständerat hingegen
die Kantone, Schwangerschaftsberatungsstel-
len zu errichten.
Das Strafgesetzbuch verbietet und bestraft
grundsätzlich den Schwangerschaftsabbruch.
Eine Ausnahme gestattet es nur, wenn das Le-

5


	Corrigenda

